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Verkehrsrecht 

Vorfahrt, Anscheinsbeweis 

(...)Ein auf §§ 7 * , 17 StVG * , 823 BGB * , 3 PflVG gestützter Anspruch auf Schadensersatz steht 
dem Kläger gegen die Beklagten nicht zu.  

Unbestritten war der aus der S-Straße kommende Verkehr gegenüber dem Verkehr auf der O-
Straße gemäß § 8 Abs. l Nr. l StVO * i.V.m. Zeichen 205 wartepflichtig.  

Kommt es im Kreuzungs- bzw. Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem 
wartepflichtigen und einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, spricht nach ständiger 
Rechtsprechung der Beweis des ersten Anscheins dafür, daß der Wartepflichtige die ihm gemäß § 
8 StVO obliegenden Pflichten verletzt und er den Unfall dadurch alleine verursacht und verschuldet 
hat (BGH NJW 82, 2268). Der Wartepflichtige muß in diesen Fällen vortragen und ggf. unter 
Beweis stellen, daß der Vorfahrtsberechtigte den Unfall durch eigenes verkehrswidriges Verhalten 
mit- oder gar alleine verursacht hat.(...)  

Amtsgericht Mitte, Urteil vom 3. Mai 1999, 110 C 326/98 
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§ 7 StVG
(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt
oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter des Fahrzeugs verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen.
(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf
einem Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen beruht. Als unabwendbar
gilt ein Ereignis insbesondere dann, wenn es auf das Verhalten des Verletzten oder eines nicht bei dem Betrieb beschäftigten
Dritten oder eines Tieres zurückzuführen ist und sowohl der Halter als der Führer des Fahrzeugs jede nach den Umständen
des Falles gebotene Sorgfalt beobachtet hat.
(3) Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters, so ist er an Stelle des Halters zum Ersatz des
Schadens verpflichtet; daneben bleibt der Halter zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn die Benutzung des Fahrzeugs
durch sein Verschulden ermöglicht worden ist. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Benutzer vom Fahrzeughalter für
den Betrieb des Kraftfahrzeugs angestellt ist oder wenn ihm das Fahrzeug vom Halter überlassen worden ist.
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§ 17 StVG
(1) Wird ein Schaden durch mehrere Kraftfahrzeuge verursacht und sind die beteiligten Fahrzeughalter einem Dritten kraft
Gesetzes zum Ersatz des Schadens verpflichtet, so hängt im Verhältnis der Fahrzeughalter zueinander die Verpflichtung zum
Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden
vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. Das gleiche gilt, wenn der Schaden einem der
beteiligten Fahrzeughalter entstanden ist, von der Haftpflicht, die für einen anderen von ihnen eintritt.
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, wenn der Schaden durch ein Kraftfahrzeug und ein
Tier oder durch ein Kraftfahrzeug und eine Eisenbahn verursacht wird.
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§ 823 BGB
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.
Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im
Falle des Verschuldens ein.
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§ 8 StVO
(1) An Kreuzungen und Einmündungen hat die Vorfahrt, wer von rechts kommt. Das gilt nicht,
1. wenn die Vorfahrt durch Verkehrszeichen besonders geregelt ist (Zeichen 205, 206, 301, 306) oder
2. für Fahrzeuge, die aus einem Feld- oder Waldweg auf eine andere Straße kommen.
(2) Wer die Vorfahrt zu beachten hat, muß rechtzeitig durch sein Fahrverhalten, insbesondere durch mäßige Geschwindigkeit,
erkennen lassen, daß er warten wird. Er darf nur weiterfahren, wenn er übersehen kann, daß er den, der die Vorfahrt hat,
weder gefährdet noch wesentlich behindert. Kann er das nicht übersehen, weil die Straßenstelle unübersichtlich ist, so darf er
sich vorsichtig in die Kreuzung oder Einmündung hineintasten, bis er die Übersicht hat. Auch wenn der, der die Vorfahrt hat,
in die andere Straße abbiegt, darf ihn der Wartepflichtige nicht wesentlich behindern.
(3) (aufgehoben)
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